
frühestens nach 6 Wochen, spätestens nach 3 Monaten:

B E R I C H T ST E R M I N
– Gläubigerversammlung         –  Insolvenzverwalter berichtet

– Gläubiger stimmen über Insolvenzplan und Fortführung ab  

Regelverfahren
Aufgaben des Verwalters:

– Massebereinigung (Gegenstände, 

die nicht zur Masse gehören, 

werden zurück gegeben)

– Gläubiger melden Forderungen an

– Anfechtungen

– Lösung für Unternehmen

u. U. Einsetzung eines 

Gläubigerausschusses 

zur Interessenvertretung; 

überprüft den Insolvenz-

verwalter

Liquidierung 
Veräußerung aller 

Gegenstände

Gericht lehnt ab:
Regelverfahren 

wird eingeleitet

Gericht stimmt zu:
– Aufhebung des Insolvenzverfahrens

– Sanierung, Verwertung und Ver-

teilung nach den individuellen 

Regeln des Plans

Sanierung 
Insolvenzverwalter 

sammelt Einnahmen 

für Gläubiger

Übertragung
Insolvenzverwalter 

zieht Kaufpreis ein 

für Gläubiger

Eigenverwaltung
Sachwalter zur 

Überwachung statt 

Insolvenzverwalter

Anzeige der Masse-
unzulänglichkeit
Masse reicht nur für 

Verfahrenskosten, nicht für 

andere Forderungen

Einstellung
Gläubiger müssen 

Forderungen selbst 

eintreiben

Schlussverteilung  
Reihenfolge der Befriedigung: 

1. Verfahrenskosten 

2. Masseverbindlichkeiten 

3. Insolvenzgläubiger (Quote)

Zurückweisung 

als unzulässig
E RÖ F F N U N G S B E S C H LU S S Abweisung 

mangels Masse

Einsetzung eines 

vorläufigen 
Insolvenzverwalters

starker Verwalter

schwacher Verwalter Gutachter

Gericht prüft selbst

kein vorläufiger
Insolvenzverwalter
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möglich: weitere Sicherungsmaßnahmen, z. B. Postsperre

P R Ü F U N G ST E R M I N
– Gläubigerversammlung prüft Forderungen 

nach Rang und Höhe

– wenn kein Widerspruch: 

Feststellung der Rechtskraft der Forderungen

– wenn Widerspruch: Klage vor Gericht

– durch Forderungstabelle Quote festgelegt 

S C H LU S ST E R M I N
– abschließende Gläubigerversammlung

– Erörterung der Schlussrechnung des Insolvenzverwalters

Insolvenzplanverfahren
– Insolvenzverwalter oder 

Schuldner dürfen vorlegen

– zur Sanierung des Unternehmens

Bestellung eines 

Insolvenzverwalters
in der Regel dieselbe 

Person wie der vorläufige 

Verwalter

Die Speicherchip-Tochter 

Infineons hat am 23. Januar 

Insolvenz angemeldet. Sachsen 

erwägt eine Beteiligung.

Prüfung
Zulässigkeit, Insolvenzgründe, Masse ausreichend?

A N T R AG AU F I N SO LV E N Z
beim Amtsgericht durch Gläubiger oder Schuldner

Der Unterwäschehersteller hat 

im Februar Insolvenz beantragt. 

Die Eigenkapitaldecke sei zu 

dünn.

Der vorläufige Insolvenzverwal-

ter des Porzellanproduzenten will 

das Verfahren am 1. April 

eröffnen.

Der vorläufige Insolvenzverwal-

ter will Ende März das Gutachten 

über den Modelleisenbahnbauer 

beim Amtsgericht vorlegen. 

Kirch Media 
Bei der zahlungsunfähigen 

Mediengruppe kam 2002 

erstmals in größerem Stil die 

Insolvenz in Eigenverwaltung 

zum Einsatz.

Der Insolvenzplan der Modekette 

ist nun rechtskräftig. Das 

Amtsgericht Hagen wird das 

Verfahren im April aufheben. 

Der Postdienstleister war 2007 in 

die Insolvenz gerutscht. Derzeit 

bemühen sich die Eigner, 

möglichst große Teile aus der 

Masse zu erhalten.

Sieben Jahre nach dem 

gescheiterten Rettungsversuch 

für den Baukonzern erhielten die 

Gläubiger im Februar die ersten 

Abschlagzahlungen auf ihre 

Forderungen. 

Grundig gehört nun zur 

türkischen Koc Holding, 

nachdem der Elektronikkonzern 

2003 Insolvenz anmeldete.

Das Amtsgericht Essen hat am 

1. März das Verfahren für die 

Warenhauskette eröffnet, Hertie 

hatte im Juli 2008 Insolvenz 

beantragt.

2002 wurde das Planverfahren 

zur Rettung des Schreibwaren-

herstellers zum ersten Mal bei 

einer großen Insolvenz erfolg-

reich angewandt.

Vorbereitung des Berichts
– Geschäft wird fortgeführt

– Verzeichnis der Massegegenstände und 

Vermögensübersicht werden erstellt

– Prüfung der Anfechtungsmöglichkeiten

– Prüfung der Sanierungschancen

Abstimmungstermin
Gläubiger bilden Gruppen 

und entscheiden über Plan

Gutachten
– Übersicht über Schulden 

und Vermögen

– Unternehmensgeschichte

– Kosten des Verfahrens bis 

Berichtstermin gedeckt?

AU F H E B U N G
Restforderungen bestehen weiter, 

greifen aber in der Regel ins Leere
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Tief graben: Der Insolvenzverwalter prüft, wie faul die
Wurzeln des Unternehmens wirklich sind – vielleicht
kann er sanieren, und bei der Firma sprießen neue Blätter

Leben nach dem Tod
2009 wird das Jahr der Firmenpleiten. Die FTD beschreibt die Stationen eines Insolvenz-
verfahrens und erklärt, warum ein Konkurs nicht das Aus bedeuten muss VON KATHRIN WERNER 

M
ärklin, Rosenthal, Schies-
ser – vertraute Marken in
einem wenig vertrauten
Zustand. Die Firmen da-

hinter sind insolvent. Immer mehr
Unternehmen geraten in wirtschaft-
liche Schieflage, selbst Konzerne wie
Opel scheinen vor dem Schicksal der
Insolvenz nicht mehr gefeit.

Die Wirtschaftskrise führt nach
Prognosen von Experten im laufen-
den Jahr zu einer regelrechten Pleite-
welle in Deutschland: Der Kreditver-
sicherer Euler Hermes erwartet
33 800 Insolvenzen, zwölf Prozent
mehr als 2008. Creditreform geht so-
gar von 39 000 Unternehmen aus, die
pleitegehen. 

Das deutsche Insolvenzverfahren
gilt im internationalen Vergleich als
höchst kompliziert: Vom Antrag über
den möglichen Eröffnungsbeschluss
bis hin zum Schlusstermin gibt es
unzählige Varianten und Gestal-
tungsmöglichkeiten. Nicht umsonst
dauert die Ausbildung eines erfah-
renen Volljuristen zum Fachanwalt
für Insolvenzrecht 182 Stunden. 

INSOLVENZ VON A BIS Z

Anfechtung Ihr Ziel ist es, Vermö-
gensverschiebungen des Schuldners
rückgängig zu machen, die die Gläu-
biger benachteiligen – beispiels-
weise Zahlungen auf nicht fällige
Schulden kurz vor der Insolvenz oder
Schenkungen der letzten vier Jahre.

Insolvenzgeld Das Geld kann für
einen Zeitraum von maximal drei
Monaten vor Verfahrenseröffnung
gezahlt werden. Arbeitnehmer er-
halten es zum Ausgleich für ausge-
fallenen Arbeitslohn. Es wird von der
Arbeitsagentur ausgezahlt, sie kann
es am Ende des Verfahrens als Insol-
venzgläubigerin zurückverlangen. 

Insolvenzplan Er bietet dem Schuld-
ner die Möglichkeit, sich mit den
Gläubigern abweichend von den
Vorschriften der Insolvenzordnung
über die Forderungen und über
seine Haftung nach Verfahrensende
zu einigen. Das Planverfahren wird
oft mit Eigenverwaltung kombiniert.

Insolvenztabelle Forderungen der
Insolvenzgläubiger, die schon vor
dem Zeitpunkt der Eröffnung
begründet waren, werden in ein
vom Verwalter geführtes Verzeichnis
eingetragen. Im Prüfungstermin
werden die Forderungen kontrolliert,
gegebenenfalls anerkannt und so
endgültig festgestellt.

Masse Zur Masse zählt das Vermö-
gen, das dem Schuldner am Tag der
Eröffnung gehört oder das er wäh-
rend der Insolvenz erlangt. Darunter
fallen keine Gegenstände, die der
Schuldner zum Leben benötigt und
daher nicht pfändbar sind. 

Überschuldung Bei Unternehmen
ist auch die Überschuldung ein
Eröffnungsgrund. Sie liegt vor, wenn
das Vermögen des Schuldners die
Schulden nicht mehr deckt, wenn
also die Passiva die Aktiva überstei-
gen. Das gilt aber nicht, wenn die
Fortführung des Unternehmens
wahrscheinlich ist. 

Vorläufiger Insolvenzverwalter Vor
Eröffnung vergeht Zeit, in der sich
die Situation des Schuldners noch
verschlechtern könnte. Um das zu
vermeiden, bestellt das Gericht
einen „starken“ oder „schwachen“
vorläufigen Verwalter. Der starke
bekommt die Verwaltungs- und Ver-
fügungsbefugnis über das Vermö-
gen, hat also ähnliche Rechte wie
der endgültige Verwalter. Der schwa-
che muss nur bestimmten Entschei-
dungen des Schuldners zustimmen.

Zahlungsunfähigkeit Ein Schuldner
gilt als zahlungsunfähig, wenn er
seine fälligen Schulden nicht beglei-
chen kann, es sei denn, dass ihm
nur vorübergehend, also weniger als
drei Wochen lang, liquide Mittel feh-
len. Beantragt der Schuldner selbst
die Insolvenz, reicht auch drohende
Zahlungsunfähigkeit.

Die deutsche Wirtschaft und die Pleite
Berg und Tal Nach dem
Ende des New-Economy-
Booms rutschten mehr Fir-
men in die Pleite. Im letzten
Aufschwung sank die Zahl
der Konkurse, 2009 wird sie
wieder ansteigen. 2008 lag
Deutschland europaweit an
zweiter Stelle – nach Frank-
reich, wo im vergangenen
Jahr 49 100 Unternehmen
Insolvenz anmeldeten.

Opfer Kleine und mittlere
Unternehmen gelten als
Rückgrat der Wirtschaft.
Kioske, Imbissbuden, Inter-
netcafés schaffen zahlreiche
Arbeitsplätze, werden aber
besonders häufig insolvent.
2009 wird es auch große
Unternehmen treffen. Beim
Chiphersteller Qimonda
etwa sind 3000 Arbeits-
plätze in Gefahr.

Risikogewerbe Die betrof-
fenen Branchen unterschei-
den sich in Ost- und West-
deutschland. Während im
Westen überproportional
viele Dienstleister in die
Pleite schlittern, sind im
Osten vergleichsweise mehr
Baubetriebe betroffen. Im
Handel und im verarbeiten-
den Gewerbe sind die
regionalen Unterschiede
hingegen eher gering. 

Die Kleinen trifft’s
Unternehmensinsolvenzen 2008 nach Beschäftigten in %
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Dienstleister leiden
Insolvenzen in           West- und          Ostdeutschland nach 
Branchen 2008 in % 

Dienst-
leistungen

53,1
47,8

Handel
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19,8

FTD/sdk; Quelle: Creditreform
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Spur der Konjunktur
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